BELEHRUNG GEMÄSS § 43 ABS. 1 NR. 1
INFEKTIONSSCHUTZGESETZ (IfSG)
Gesundheitsinformationen für den Umgang mit Lebensmitteln
Personen, die gewerbsmäßig folgende Lebensmittel herstellen, behandeln oder in Verkehr bringen:
1. Fleisch, Geflügelfleisch und daraus hergestellte Erzeugnisse, 
2. Milch und milchbasierte Produkte, 
3. Fisch, Krebse oder Weichtiere und daraus hergestellte Erzeugnisse, 
4. Eiprodukte, 
5. Säuglings- oder Kleinkindnahrung, 
6. Speiseeis und Halbfertigprodukte für Speiseeis, 
7. Torten und Backwaren mit nicht vollständig durchgebackener Füllung, 
8. Feinkostsalate, Rohkostsalate aus Obst und Gemüse, Kartoffelsalate, Marinaden, Mayonnaisen,
andere emulgierte Soßen sowie Nahrungshefen 
und dabei mit diesen direkt (mit den Händen) oder indirekt über Bedarfsgegenstände wie z. B. Geschirr, Besteck oder andere Arbeitsmittel in Berührung kommen
oder
in Küchen von Gaststätten, Restaurants, Kantinen, Cafés oder sonstigen Einrichtungen mit Gemeinschaftsverpflegung tätig sind,
müssen vor erstmaliger Aufnahme dieser Tätigkeiten eine Bescheinigung gemäß § 43 Abs. 1 Infektionsschutzgesetz beim Gesundheitsamt einholen.

Warum müssen besondere Vorsichtsmaßnahmen beachtet werden?
In den oben genannten Lebensmitteln können sich bestimmte Krankheitserreger besonders leicht vermehren. Durch den Verzehr solcher Lebensmittel, selbst bei geringer Keimbelastung, können Menschen schwer an Lebensmittelinfektionen oder Lebensmittelvergiftungen erkranken. In Gaststätten oder Gemeinschaftseinrichtungen kann dies eine große Anzahl von Personen betreffen.
Aus diesen Gründen ist ein hohes Maß an persönlicher Verantwortung sowie die Einhaltung der Hygienevorschriften und -bestimmungen zum Schutz der Verbraucher und zum eigenen Schutz für jede beschäftigte Person unerlässlich.


Das Infektionsschutzgesetz schreibt vor, dass Sie die oben genannten Tätigkeiten nicht ausüben dürfen, wenn bei Ihnen Symptome auftreten, die auf eine der folgenden Krankheiten hinweisen, oder wenn diese von einem Arzt diagnostiziert wurden:
• Akute übertragbare Gastroenteritis (plötzlich auftretender, ansteckender Durchfall), verursacht durch Salmonellen, Shigellen, Vibrio cholerae, Staphylokokken, Campylobacter, Rotaviren oder andere Durchfallerreger
• Typhus oder Paratyphus
• Virushepatitis A oder E (Leberentzündung)
• Infizierte Wunden oder Hauterkrankungen, bei denen die Gefahr besteht, dass Krankheitserreger über Lebensmittel auf andere Menschen übertragen werden
Dies gilt auch, wenn bei der Untersuchung einer Stuhlprobe folgende Krankheitserreger nachgewiesen wurden:
· Salmonellen 
· Shigellen 
· entero-hämorrhagische Escherichia coli-Bakterien (EHEC) 
· Vibrio cholerae 
Wenn Sie diese Bakterien ausscheiden (auch ohne sich krank zu fühlen), dürfen Sie ebenfalls nicht mit Lebensmitteln arbeiten.
Die folgenden Symptome weisen auf die genannten Krankheiten hin:
Durchfall mit mehr als zwei dünnflüssigen Stühlen pro Tag, möglicherweise verbunden mit Übelkeit, Erbrechen und Fieber.
Hohes Fieber mit starken Kopfschmerzen, Bauchschmerzen oder Gelenkschmerzen sowie Verstopfung (starker Durchfall kann erst nach einigen Tagen auftreten) sind Anzeichen für Typhus oder Paratyphus.
Trüber, weißlicher Durchfall mit starkem Flüssigkeitsverlust ist typisch für Cholera (Vibrio cholerae).
Eine Gelbfärbung der Haut und der Augen zusammen mit Schwäche und Appetitlosigkeit weist auf eine Leberentzündung (Virushepatitis A oder E) hin.
Wunden oder offene Stellen bei Hauterkrankungen sind verdächtig infiziert zu sein, wenn sie gerötet sind, einen schmierig belegten Belag aufweisen, Flüssigkeit absondern oder geschwollen sind.
Wenn Sie solche Symptome bemerken, müssen Sie so schnell wie möglich einen Arzt oder den Betriebsarzt aufsuchen! Informieren Sie ihn außerdem darüber, dass Sie beruflich mit Lebensmitteln umgehen.
